
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS UVS Wien 1992/09/17 02/32/37/91
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.09.1992

Rechtssatz

Nach Au-assung des Unabhängigen Verwaltungssenates Wien ist es nicht Sache des Sicherheitswachebeamten am

Tatort zu entscheiden, ob ein Verdächtiger, wie er angibt, in Notwehr gehandelt hat oder nicht; die Entscheidung über

diese Rechtsfrage bleibt dem Richter bei Beurteilung der Tat (deren die festgenommene Person verdächtig ist) im

Rahmen des gerichtlichen Strafverfahrens vorbehalten.

Schlagworte

Festnahme; Anhaltung; persönliche Freiheit; Körperverletzung; Notwehr; Kostenzuspruch gem §79a AVG

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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